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I. ALLGEMEINES 
 
 

1) Auftrag 
Schriftlich erteilter Auftrag von Frau Dr. Susi Pariasek, Heinrichsgasse 4, 1010 
Wien, in ihrer Eigenschaft als Sanierungsverwalterin, zur Plausibilisierung des 
Kaufvertrages, abgeschlossen zwischen Sveta Levim Invest GmbH, FN 
490687 z und Masal-Tova Immo Invest GmbH (in Gründung) hinsichtlich des 
479/13657-Anteils an der Liegenschaft 1200 Wien, Jägerstraße 58 C-E, 
Wohnungseigentum am Baukörper Jägerstraße, Geschäftslokal im EG Top 
1A, EZ 5944, KG 01620 Brigittenau, Bezirksgericht Leopoldstadt. 
 

2) Zweck 
Das Gutachten wurde von Frau Dr. Susi Pariasek in Auftrag gegeben zur 
Plausibilisierung des Kaufpreises, der zwischen der Sveta Levim Invest 
GmbH, FN 490687z und der Masal-Tova Immo Invest GmbH (in Gründung) 
vereinbart wurde, betreffend des Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung 
der Sveta Levim Invest GmbH, Rennweg 51, 1030 Wien, FN 490687 z, GZ 9 
S 361/24 p, Handelsgericht Wien. 
 

3) Bewertungsstichtag 
Als Bewertungsstichtag wird der Jänner 2025 festgesetzt. 
 

4) Lokalaugenschein 
Keiner 
 

5) Grundlagen der Bewertung 
- Grundbuchsauszug vom 21.01.2025 
- Kaufvertrag Wiener Komfortwohnungen GmbH – Levim Invest GmbH vom 

26.09.2018 
- Mietvertrag LUKALE Project Management s.r.o. – Spar Österreich 

Warenhandels-AG  
- Kaufvertrag Sveta Levim Invest GmbH - Masal-Tova Immo Invest GmbH 
- Mietvorschreibung Sveta Levim Invest GmbH an Spar Österreich 

Warenhandels-AG 01.01.2024 
- Mahnung an Sveta Levim Invest GmbH vom 21.01.2025 betreffend 

Baurechtszins 1. Halbjahr 2025 
- Google Earth 
- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter, 7. Auflage 
- Der Sachverständige Heft 2/024 
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6) Vollständigkeitserklärung 
Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung bezüglich der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und Informationen und ist nicht 
verpflichtet, die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Unterlagen 
und Informationen zu überprüfen und / oder zu bestätigen oder Original-
Unterlagen zu prüfen. 
 

Der Auftraggeber erklärt, dass er sämtliche ihm bekannte Informationen und 
Unterlagen, welche für die Bewertung der Liegenschaft von Relevanz sind, 
bzw. sein könnten, an den gefertigten Sachverständigen übermittelt hat und 
ihm keine weiteren bewertungsrelevanten Unterlagen oder Umstände bekannt 
sind. 
 
 

7) Bewertungsvoraussetzungen 
Die Währungsbeträge sind in EURO angegeben. 
 

Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise zum Stichtag 
Gültigkeit. Das Gutachten stellt ausschließlich auf die Marktverhältnisse zum 
Stichtag dieses Gutachtens ab. Mögliche Änderungen der Marktverhältnisse 
werden und können daher auch nicht berücksichtigt werden. Nach dem 
Stichtag eintretende Änderungen der Marktverhältnisse und daraus folgend 
einzelne Bewertungsparameter müssten erforderlichenfalls zu einer 
Nachbewertung führen. 
 

Festgestellt wurde ausschließlich der Wert der gegenständlichen 
Liegenschaft. Eine Zusicherung, dass diese frei von Schäden oder sonstigen 
Mängel ist, kann nicht gegeben werden. 
 
Feststellungen hinsichtlich des Bauwerks und des Bodens wurden nur 
insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
Der Wertermittlung, sowie der rechtlichen Bewertung wurden ausschließlich 
Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen 
und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und 
überwiegend bei einer örtlichen Besichtigung, anlässlich der Befundaufnahme, 
sowie aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 
erkennbar, oder sonst bekannt geworden sind. 
 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt Brutto.  
 

Die Wertermittlung erfolgt geldlastenfrei, also ohne Berücksichtigung von 
Pfandrechten und unabhängig von deren Grundbuchseintrag. Die 
Wertermittlung erfolgt in der Annahme, dass Wertminderungen durch 
Altlasten, wie z.B. Bodenkontaminationen oder auch andere, die Liegenschaft 
entwertenden Altbodenverhältnisse, nicht vorhanden sind. Darüber 
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hinausgehenden Untersuchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen 
oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft entwertender Altbodenverhältnisse 
wurden durch den Sachverständigen nicht vorgenommen. 
 

Flächen- Raum- oder sonstige Maßnahmen wurden aus den übergebenen 
Unterlagen übernommen und nicht mit der Natur verglichen. Eigene 
Vermessungen oder Messungen durch den Sachverständigen waren nicht 
Gegenstand des Auftrages. Eine Haftung für die Richtigkeit der 
übernommenen Maßnahmen wird daher von Sachverständigen nicht 
vorgenommen und wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Eine Prüfung der baubehördlichen Genehmigungen, der Konsensmäßigkeit 
und einer rechtmäßigen Nutzung der Liegenschaft wurde vom 
Sachverständigen nicht durchgeführt. Eine Überprüfung der öffentlich 
rechtlichen Bestimmungen, einschließlich Genehmigungen, Widmungen, 
Abnahmen, Auflagen und dergleichen bezüglich des Bestandes und der 
Nutzung baulicher Anlagen erfolgte nicht. Es wurde davon ausgegangen, dass 
die Räumlichkeiten allen relevanten und gesetzlichen Regelungen 
entsprechen, einschließlich der Bestimmungen über Brand- und Schallschutz. 
Die Einsichtnahme in den Bauakt der Liegenschaft bei der zuständigen 
Baubehörde war auftragsgemäß nicht Gegenstand der Bestandsaufnahme. 
 
Eine rechtliche Prüfung von Kaufverträgen, Mietverträgen, Pachtverträgen und 
sonstigen Nutzungsverträgen, von Bewirtschaftungsverträgen, von 
Nebenvereinbarungen, außerbücherlichen Rechten und Lasten der 
Liegenschaft und dergleichen waren nicht Gegenstand des Auftrages. 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 
Exaktheit feststehende Größe sein. 
Das Gutachten wurde auf die angeführten Unterlagen und Informationen 
aufgebaut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder 
Informationen zur Änderung des Gutachtens führen können. Ergeben sich 
neue Fakten oder Umstände, behält sich der Sachverständige daher 
ausdrücklich eine Änderung oder Ergänzung des Gutachtens oder eine 
Nachbewertung vor. 
 

8) Haftung des Sachverständigen 
Der Sachverständige weist darauf hin, dass er dem Auftraggeber für 
Vermögensschäden aufgrund von leichter Fahrlässigkeit ausschließlich bis zu 
dem in der abgeschlossenen Vermögens- und Schadenshaftpflicht-
versicherung angeführten Betrag in der Höhe von € 1,3 Mio. haftet. 
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Das vorliegende Gutachten wurde mit größter Sorgfalt und gewissenhaft nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausführung und unter Beachtung 
der getroffenen Vereinbarungen erstellt. 
 

Der Sachverständige haftet nicht für Änderungen der Markverhältnisse und 
sich daraus ändernden Parametern der Bewertung. 
 

Sollte eine Vorlage des Gutachtens bei Behörden und Ämtern beabsichtigt 
sein, weist der Sachverständige darauf hin, dass jegliche Haftung in Bezug auf 
dessen Anerkennung ausgeschlossen wird und der Gutachtensauftrag und 
dessen Erfüllung dadurch nicht berührt werden. 
 

Haftungen des Sachverständigen gegenüber Dritten sind jedenfalls 
ausgeschlossen.  
 

Dritte können gegenüber dem Sachverständigen aus diesem Vertrag und aus 
den unter Zugrundlegung dieses Vertrages gefertigten Gutachten keine 
Rechte geltend machen. 
 

9) Sonstiges 
Das Gutachten genießt Urheberschutz. Es ist nur für den Auftraggeber und 
nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Der Auftraggeber ist nicht 
berechtigt, seine Rechte aus dem Sachverständigen-Vertrag an Dritte 
abzutreten. 
 

10) Unabhängigkeit des Sachverständigen 
Der Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er die Wertermittlung als 
unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt. 
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II. BESCHREIBUNG 
1) Grundbuchsauszug vom 21.01.2025 
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2) Grundbuchsauszug vom 06.11.2024 
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3) Lage des Objektes 

Das gegenständliche Objekt, es ist dies ein großvolumiges 
Mehrparteienwohnhaus mit einem Spar Lebensmittelgeschäft im 
Erdgeschoss, befindet sich in der Jägerstraße. 
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III. BESCHREIBUNG DES BEWERTUNGS-
RELEVANTEN BESTANDSGEGENSTANDES  

 

1) Allgemeine Bestandsbeschreibung 
 
Das Grundstück mit der Nummer 3535/1, EZ 5666, KG 01620 Brigittenau, BG 
Leopoldstadt befindet sich im Anteil 1/1 des Chorherrenstifts Klosterneuburg, 
Stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg. 
 
Hinsichtlich dieser Liegenschaft wurde ein Baurecht unter der 
Baurechtseinlage EZ 5944 bis 2110-12-31 entsprechend einem 
Baurechtsvertrag von 2011-02-07 gewährt. 
 
Der jährliche Bauzins beträgt € 145.200,00. 
 
Für die zuvor genannte Baurechtseinlage wurde Wohnungseigentum unter der 
EZ 5944 KG 01620 Brigittenau, BG Leopoldstadt begründet  
 
 

2) Anteil für 479/13657 – Wohnungseigentum an Baukörper 
Jägerstraße, Geschäftslokal im EG Top 1A 
 
Dieses Wohnungseigentumsobjekt beinhaltet ein Lebensmittelgeschäft der 
Firma Spar Österreichische Warenhandels-AG und besteht aus: 
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3) Mietvertrag 

 
Datiert mit 27. April 2017 befindet sich ein bestehender Mietvertrag zwischen 
der Wiener Komfortwohnungen GmbH und der Spar Österreichische 
Warenhandels-AG. 
 
Der vereinbarte Bestandszins betrug € 13.334,00 zuzüglich gesetzlicher USt. 
pro Monat. 
 
Berechnung: 
 
€ 13.334,00 p.m. =  € 160.008,00 p.a.  
+ 20 % USt.  €   32.002,00 
Summe € 192.010,00 p.a. 
 
 

4) Kaufvertrag Wiener Komfortwohnungen GmbH – Levim Invest 
GmbH 
 
Am 26. September 2018 wurde ein Kaufvertrag zwischen der Wiener 
Komfortwohnungen GmbH und der Levim Invest GmbH über das zuvor 
beschriebene Wohnungseigentumsobjekt mit dem Anteil 479/13657 
abgeschlossen. 
 
Der Kaufpreis für die Baurechtsliegenschaftsanteile und für das auf der 
Baurechtsliegenschaft EZ 5944, KG 01620 Brigittenau, BG Leopoldstadt 
errichtete Baurechtswohnungseigentumsobjekt betrug 
 
 
 € 2.983.000,00 
+ 20 % USt.  €    596.600,00 
Summe € 3.579.600,00  
 
Die Mietfläche dieses Wohnungseigentumsobjektes beträgt wie folgt: 
 
KG    24,02 m² Technik 
EG   590,12 m² Geschäft samt Nebenflächen 
OG        87,87 m² 
Gesamt 702,00 m² 
 
Loggia    8,97 m² 
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5) Kaufvertrag Sveta Levim Invest GmbH – Masal Tova Immo 

Invest GmbH 
 
Am 06.11.2024 wurde zwischen der Sveta Levim Invest GmbH und der Masal-
Tova Immo Invest GmbH ein Kaufvertrag über die gleiche 
Bestandsliegenschaft mit den Anteilen 479/13657, EZ 5944, KG 01620 
Brigittenau, Bezirksgericht Leopoldstadt abgeschlossen. 
 
Als Kaufpreis wurde € 3.000.000,00 inkl. USt. vereinbart. 
 
 

6) Mietzinsvorschreibung 
 
Dem Sachverständigen liegt eine Mietzinsvorschreibung für den 
Hauptmietzins per Jänner 2024 in der Höhe von € 16.391,84 p.m. vor. 
 
€ 16.391,84 p.m. x 12 Mo. = € 196.702,08 p.a.  
+ 20 % USt.  €   39.340,42 
Brutto    € 236.042,50 p.a. 
 
Darin enthalten ist auch der Baurechtszins. 
 
 

7) Baurechtszins 
 
Dem Sachverständigen liegt eine Mahnung hinsichtlich des offenen 
Baurechtszinses über das 1. Halbjahr 2025 vor. 
 
Der Baurechtszins über das 1. Halbjahr 2025 beträgt:  
 

€ 5.797,13 
+ 20 % USt.  € 1.159,43 
Brutto € 6.956,56 
 
Das entspricht netto: 
 
€ 5.797,13 ÷ 6 Monate = € 966,18 p.m. ÷ 702 m² = netto € 1,38/m² und 

Monat 
 
oder Brutto: 
  
€ 1,66/m² und Monat 
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Der vereinbarte Baurechtszins im September 2018 betrug: 
 

 
 

 
 
Netto: 
 
€ 1,10/m² und Monat x 702m² = € 772,20 p.m. x 6 Monate = € 4.633,20 
 
Oder Brutto: 
 
€ 5.559,84 für 6 Monate. 
 
 
Die Differenz vom September 2018 mit € 1,10/m² und Monat bis Jänner 

2025 mit € 1,38/m² beträgt € 0,28m². 
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Plausibilisierung über den Verbraucherpreisindex: 
 

 
 
 
Die Indexsteigerung von € 1,10/m² und Monat auf € 1,38/m² und Monat ist für 

mich daher schlüssig. Die Differenz von € 0,03/m² ist Rechenungenauigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 

IV. PLAUSIBILISIERUNG DES KAUFPREISES 
1) Berechnung netto: 

 
 
Monatlicher Mietzins: € 16.391,84 
Abzügl. Bauzins: - €      966,18 

 
Netto Mietzins  € 15.425,66 ÷ 702 m² = € 21,97/m² Nutzfläche 
 
 

2) Berechnung brutto: 
 
Brutto Mietzins  € 18.510,79 ÷ 702 m² = € 26,37/m² Nutzfläche 
 
 

3) Auswertung des Kaufpreises: 
 
Mietzins jährlich:  € 222.129,48 
 
Verzinsung:   6,5% = Supermarkt sehr gute – gute Lage 
 
Testlaufzeit:   2025 – 2110 = 85 Jahre 
 
Vervielfältiger:  15,31 
 
Berechnung: 
 
€ 222.129,48 x 15,31 = € 3.400.802,34  
 
Zu berücksichtigen ist: 
 

- Die Bewertungsungenauigkeit 
- Risikoabschlag 
- Nicht umlagefähige Kosten 

 
Der Kaufpreis mit Brutto € 3.000.000,00 erscheint mir auf Grundlage 

meiner Auswertung plausibel.  
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V. ZUSAMMENFASSUNG 
Der Kaufpreis für den zuvor im Detail beschriebenen gegenständlichen 
Kaufgegenstand Anteil 479/13657 mit EZ 5944, KG 01620 Brigittenau, BG 
Leopoldstadt mit 
 

€ 3.000.000,00 
=============== 

 
in Worten: Euro dreimillionen 00/100 

 
zum Bewertungsstichtag Jänner 2025 erscheint mir unter Berücksichtigung 
der Bewertungsungenauigkeit als plausibel. 
 
 

VI. SCHLUSSBEMERKUNG 
Das Gutachten umfasst 17 Seiten. 
 
Sollten Umstände auftreten, die dem Gutachter zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Gutachtens nicht bekannt waren oder wissentlich verheimlicht wurden, 
so sind diese unverzüglich aufzuzeigen. 
 
Das Gutachten wird elektronisch ausgefertigt. 

 
 

Der Sachverständige 

 


